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GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM 
ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG 
VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN 
BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN) 
(SICHERHEITSAUSSCHUSS) 
(33. Tagung, Genf, 27.- 31. August 2018) 
Punkt 4 b) zur vorläufigen Tagesordnung 
Vorschläge für Änderungen der dem ADN beigefügten Verordnung: 
Weitere Vorschläge 
 
 
 

  Vorschlag zur redaktionellen Verbesserung der 

Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit des ADN: 

Klarstellung der Absätze 1.1.3.6.1 und 1.1.3.6.2 ADN 
 

 Korrigendum 

  Eingereicht von der Europäischen Binnenschifffahrts-Union (EBU) 

und der Europäischen Schifferorganisation (ESO) *,** 

 

1. Absatz 5, 1.1.3.6.1 a) 

„von gefährlichen Gütern in Versandstücken“ ändern in: „von gefährlichen Gütern in 

Verpackungen“. 

 

2. Absatz 5, Tabelle 

Die erste Zeile streichen: 

alle Beförderung in Tanks, alle Klassen   0 

  

                                                           
  * Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen CCNR-

ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2018/47/Corr. 1 verteilt. 
** Gemäß dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses für 2018-2019 

(ECE/TRANS/2018/21/Add.1 (9.3.)). 
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3. Absatz 5, Tabelle, Klasse 7 

Den bestehenden Text ändern in: 

 

7 Stoffe der Klasse 7, die den UN-Nummern 2908, 
2909, 2910 und 2911 zugeordnet sind 

3000   

sonstige Stoffe der Klasse 7   0 

 

 

4. Absatz 5, Tabelle, Klasse 9, zweite Spalte 

 

„alle Stoffe der Klasse 9“ ändern in: „alle Stoffe und Gegenstände der Klasse 9“. 

 

*** 

 


